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Stand: Juli 2026 

Konditionenübersicht depot99 
 

Verrechnungskonto 

Kontoeröffnung, -schließung kostenlos 

Kontoführung kostenlos 

Online-Banking (Internetbanking) und App: Zugang, Funktionen kostenlos 

Debitkarte nicht verfügbar 

Habenzinsen p.a. 0,00% 

Sollzinsen p.a. 9,99% 

 

Depot und Handel mit Wertpapieren 

Depoteröffnung, -schließung kostenlos 

Depotführung (monatlich) für Wertpapiere (ausgenommen Fonds) 0,01% vom Kurswert des Depots + € 0,99 zzgl. USt 

Online-Banking und App: Zugang, Funktionen kostenlos 

Mindestanlage Einmalanlage Fonds (ausgenommen Exchange Traded Funds 
[ETF]): ab € 1.000 
sonstige Wertpapiere: ganze Stücke 

Mindestanlage Wertpapiersparplan ab € 30 im Monat zum jeweils 15. des Monats  
(bei ausgewählten Wertpapieren) 

Wertpapiersparpläne einrichten/ändern/löschen kostenlos 

Depotauszüge (pro Quartal) kostenlos 

Transaktionsentgelt Einmalanlage (Kauf und Verkauf) Fonds (ausgenommen ETF): 1,49% vom Kurswert 
sonstige Wertpapiere: € 3,99 + 0,24% vom Kurswert 

Transaktionsentgelt Wertpapiersparpläne (Kauf) Ansparplan: 0,99% vom Kurswert des Wertpapiers 

Fremde Spesen bei Kauf und Verkauf von Wertpapieren Bei einzelnen Wertpapieren können fremde Spesen 
von einer Fondsgesellschaft, einem*einer Emittent*in, 
einer Börse oder einem*einer Abwicklungspartner*in 
verrechnet werden. Diese Spesen stellen wir Ihnen in 
der tatsächlich angefallenen Höhe in Rechnung. Die 
Höhe dieser Spesen ist entweder ein Prozentsatz des 
Transaktionsvolumens oder ein fixer Betrag. Wenn 
diese Spesen bei einem Wertpapier anfallen, finden Sie 
diese Information im ex-ante Kostenausweis vor 
Auftragserteilung. 

Ausübung von Bezugsrechten bei Aktien € 3,99 + 0,24% vom Kurswert des Wertpapiers 

Übertrag von Wertpapieren 
– Ausgang (auf fremdes Depotkonto) 

 
€ 30 (inkl. USt.) pro ISIN + Übertragsspesen Dritter1 

– Eingang (von fremden Depotkonto) kein Entgelt von der bank99, jedoch eventuell 
Übertragsspesen Dritter1 

– Intern (beide Depots bei der bank99) € 6 (inkl. USt.) pro ISIN 
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Ausstellung Stimmrechts- und Besucher*innenkarten Inland: kostenlos 
Land im EWR: € 100 (inkl. USt.) 
Land außerhalb des EWR: € 300 (inkl. USt.) 

 
1 Die Übertragsspesen Dritter umfassen Abwicklungs- sowie Lieferkosten im Zusammenhang mit dem Wechsel der Lagerstelle(n) für das jeweilige Wertpapier.  

Die von Dritten gegenüber der bank99 verrechneten Übertragsspesen werden dem*der Depotinhaber*in in der tatsächlichen Höhe in Rechnung gestellt. Die 
Höhe der Übertragsspesen Dritter hängt von dem jeweiligen Wertpapier, dessen aktueller Lagerstelle sowie der Lagerstelle der Empfängerbank ab und kann bis 
zu € 50 pro ISIN betragen. In besonderen Einzelfällen können diese Übertragsspesen auch darüber hinaus anfallen. 

 
Berechnung der Depotgebühr 
 
Die Depotgebühr wird monatlich verrechnet. 
 
Die bank99 ermittelt für jedes Wertpapier (Fonds (mit Ausnahme von ETFs) werden bei der Berechnung der Depotgebühr nicht 
berücksichtigt; für diese fällt keine Depotgebühr an) die Anzahl der Kalendertage, an denen das Wertpapier im jeweiligen Monat im 
Depot gehalten wurde („Behaltedauer“). Grundlage für die Bewertung ist der Schlusskurs des jeweiligen Wertpapiers am 
Monatsultimo („Schlusskurs“). 
 
Für die Berechnung des Kurswerts des Depots wird der Schlusskurs der jeweiligen Wertpapiere zeitanteilig entsprechend der 
tatsächlichen Behaltedauer im jeweiligen Monat berücksichtigt. Der Kurswert des Depots ergibt sich aus dem Schlusskurs der 
jeweiligen Wertpapiere multipliziert mit dem Verhältnis der Behaltedauer zur Gesamtanzahl der Kalendertage des jeweiligen Monats. 
 
Die Berechnung erfolgt für jedes Wertpapier getrennt. Die Summe der so ermittelten Kurswerte der Wertpapiere ergibt den Kurswert 
des Depots. 
 
Die Depotgebühr beträgt 0,01% des so ermittelten Kurswerts des Depots. 
 
Zusätzlich wird ein monatlicher Fixbetrag in Höhe von EUR 0,99 verrechnet. Dieser Fixbetrag wird für jeden Monat in voller Höhe 
verrechnet, in dem im Depot zumindest an einem Kalendertag ein Wertpapier (Fonds, mit Ausnahme von ETFs, werden dabei nicht 
berücksichtigt) gehalten wird, unabhängig von der Dauer der Behaltedauer oder der Anzahl der gehaltenen Wertpapiere. 
 
Auf den Gesamtbetrag der Depotgebühr (bestehend aus dem prozentualen Anteil und dem Fixbetrag) wird die gesetzliche 
Umsatzsteuer aufgeschlagen. 
 
Rechenbeispiel zur Veranschaulichung: 
Angenommen, im Depot befindet sich ein Wertpapier. Dieses wird innerhalb eines Monats mit insgesamt 30 Kalendertagen lediglich 
10 Kalendertage im Depot gehalten und weist am Monatsultimo einen Schlusskurs von EUR 10.000 auf. Der Kurswert des Depots 
beträgt: EUR 10.000 × (10 / 30) = EUR 3.333,33. Die Depotgebühr beträgt in diesem Fall: 0,01% von EUR 3.333,33 = EUR 0,33. 
Zuzüglich Fixbetrag: EUR 0,99. Zwischensumme: EUR 1,32. Auf diesen Gesamtbetrag wird die gesetzliche Umsatzsteuer 
aufgeschlagen. 
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